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Herausforderung ehrenamtlicher Projekte: 

 

“Ist die Spende steuerlich absetzbar?” 
 

 Viele ehrenamtliche Aktivitäten (wie z.B. 
Bergrettung Tirol) können potentiellen 
Spendern keine steuerliche Absetzbarkeit 
anbieten. 

 Die Voraussetzungen für die Aufnahme auf 
die Liste spendenbegünstigter Einrichtungen 
sind umfangreich und werden nur per  
Bescheid vom Finanzministerium (Spenden-
begünstigungsbescheid) eingetragen. 

 Die Empfänger der Spenden sind seit 2017 
verpflichtet, die Spendendaten selbst auto-
matisiert über FinanzOnline an die Finanz-
verwaltung zu übermitteln. 

 Spenden sind mit jährlichen 10% des Un-
ternehmensgewinns als Betriebsausgabe  
gedeckelt, über 5 Jahre zusätzlich auch auf 
die Gesamtsumme. 

 Anonyme Spenden sind somit überhaupt 
nicht mehr steuerlich absetzbar bzw. ge-
winnmindernd. 

 Fazit: Spender als Unternehmer würden 
gerne mehr geben, können es jedoch steu-
erlich nicht nutzen! 

Lösung durch eine Hilfsorganisation 
 

Unterstützt durch die Premium Projekt Partner 
EWIV läßt sich diese Thematik leicht lösen: 

Der geplante Empfänger und der Förderer 
werden beide assoziierte Mitglieder in  
unserer europäischen Hilfsorganisation.  

Der Förderer entrichtet einen Mitgliedsbeitrag 
an die Hilfsorganisation in der Höhe der be-
absichtigten Zuwendung. Dieser Mitglieds-
beitrag ist betrieblicher Aufwand und somit 
sofort steuerlich wirksam. 

Der geplante Empfänger reicht bei der Hilfs-
organisation ein Projekt ein, das nach Erhalt 
des Mitgliedsbeitrages des Förderers durch 
die Mitgliederversammlung beraten, be-
schlossen und freigegeben wird. 

Mit der Freigabe des Projektes (des geplan-
ten Empfängers) schüttet die Hilfsorganisati-
on den budgetierten Projektbeitrag aus und 
der Empfänger kann beginnen, sein 
Wunschprojekt umzusetzen. 

 keine bürokratischen Hindernisse 

 anonyme Fördermöglichkeit gegeben 

 keine Deckelung notwendig 

 Fördermöglichkeit besteht bei Vereinen, wo 
man selbst Mitglied ist 

Was ist eine EWIV ? 
 

Die EWIV ist eine ausjudizierte supranatio-
nale Rechtsform, die über der Hoheitskom-
petenz der Nationalstaaten steht.  

Ihr Zweck besteht in der Förderung der Zu-
sammenarbeit ihrer Mitglieder auf europäi-
scher Ebene.  

Ihr ist ein Gewinnverbot auferlegt, gleich-
zeitig ist sie körperschaftssteuerfrei. 

Sie vereint die Vorteile eines nationalen 
Vereins mit den Kompetenzen eines EU-
weiten Netzwerkpartners. 

Interesse geweckt? 
 

 weiterführende Videos für Mitglieder auf 
der DHG internen Wissensplattform  

 persönliches Gespräch mit Siegfried Silver 
und Roman Kopetzky 

 Für Menschen und Unternehmer, die sich 
wünschen, daß sich ihre Förderung wie-
der auszahlt. 

Kontaktdaten 
 

Verein & Verband: 

Siegfried Silver, president@silver.tirol  

mobil: +43 664 181 0955 

 

Premium Projekt Partner EWIV: 

Dr. Roman Kopetzky, office@ppp-ewiv.eu 

mobil: +43 664 212 2225 

Vorteile 
 

 über 70% Ersparnis durch Absetzbarkeit 
(KÖSt, KESt, Sozialversicherung) 

 einfache Handhabung auf Projektbasis 

 JEDE Förderung ist somit betrieblicher 
Aufwand und somit absetzbar 

 Projektbeitrag an die Hilfsorganisation 
abhängig von Projektdauer 

https://www.ebnerstolz.de/de/wann-wird-eine-ewiv-gewerblich-taetig-282530.html
https://der-handschlag-gilt.at/mein-konto/
mailto:president@silver.tirol
mailto:office@ppp-ewiv.eu

